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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:

Einwohnermeldeamt 18.06.1998 13/541
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

Verwaltungsausschuss 06.07.1998
Rat 09.07.1998
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Entscheidung über die Gültigkeit der Oberbürgermeister-Wahl am 01.03.98 und der Stichwahl 
am 15.03.98 
 
Beschluss: 
 
Einwendungen gegen die Direkwahl des Oberbürgermeisters liegen nicht vor. Die Wahl ist gül-
tig.  
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 Vorlagen-Nr.:  
 13/541 
 
  
Begründung: 
 
Für die Direktwahl des Oberbürgermeisters gelten, sofern keine besonderen Rechtsvorschriften 
erlassen wurden, die allgemeinen Vorschriften des Kommunalwahlrechts. Danach hat der Rat 
nach dem Ablauf der Einspruchsfrist durch einen Beschluß über die Gültigkeit der Oberbürger-
meister-Wahl zu entscheiden. 
 
Die Einspruchsfrist ist am 08.04.1998 abgelaufen. Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl 
liegen nicht vor.  
 
 
 
 
 
 
 


